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Resolution 1 der Alternativen, Grünen und Unabhängigen GewerkschafterInnen (AUGE/UG) an die 5. Vollversammlung der XVII. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Oberösterreich, 12. Mai 2026

Arbeitskräfteüberlassung: Rechtsanspruch auf Übernahme nach 18 Monaten 
Arbeitskräfteüberlassung – umgangssprachlich auch als Leiharbeit, Zeitarbeit, Personalleasing oder Personalbereitstellung bezeichnet – ist trotz eines kurzen Einbruchs infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 und der Coronakrise, einer der seit vielen Jahren am schnellsten wachsende Wirtschaftsbereich Österreichs.
Waren 1995 ca. 12.500 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen als überlassene Arbeitskräfte tätig, so waren es laut Statistik Austria im Beobachtungszeitraum 01.07.2024 bis 30.06.2025 bereits 149 611 Personen.
In den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch ein Funktionswandel in der Leiharbeitsbranche vollzogen. Mit der ursprünglichen Idee der Abdeckung von Arbeitsspitzen durch Leiharbeit und somit einem Flexibilitätsbedürfnis der Unternehmen zur Abdeckung kurzfristigen Personalbedarfs lässt sich die hohe Zahl der mittlerweile in Österreich tätigen Leiharbeitnehmer*innen nicht mehr erklären. 
Bei dieser speziellen Form der Leiharbeit überträgt die Überlasserfirma ihre Arbeitgeberposition faktisch zur Gänze an das Beschäftigerunternehmen. Lediglich die Lohnzahlung verbleibt bei der Überlasserfirma (Payroll=Lohnliste). Das Payrolling wird von immer mehr Überlasserfirmen angeboten und von großen Unternehmen gerne für langfristige Beschäftigungen eingesetzt.
Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist es aus Sicht der Arbeitnehmer*innen jedoch unabdinglich mehr persönliche Planbarkeit (Eigenheimfinanzierung, Familienplanung, Weiterbildung, etc.) zu haben. 
In Deutschland zum Beispiel existiert die Regelung, dass Zeitarbeitnehmer*innen, die länger als 18 Monate einem Betrieb überlassen werden, von diesem übernommen werden müssen, gemäß der Höchstüberlassungsdauer. In Österreich gibt es eine solche Regelung nicht. 
Im Arbeitsüberlassungsgesetz als Kompromissgesetz sind keine Höchstgrenzen festsetzt, weder für die Dauer einer Überlassung, noch für die Anzahl zulässiger Leiharbeitnehmer*innen im Verhältnis zu den Stammbeschäftigten. 
Es gibt lediglich im Arbeitsverfassungsgesetz eine erzwingbare Betriebsvereinbarung über die Grundsätze der Beschäftigung von Leiharbeitnehmer*innen verankert.
[bookmark: OLE_LINK2]Somit sind Leasingarbeitskräfte oft viele Jahre lang (in manchen österreichischen großen Betrieben über 10 Jahre) einem Unternehmen überlassen, ohne beruflicher Sicherheit und ohne privatem Planungsspielraum. 

Die 5. Vollversammlung der XVII. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Oberösterreich möge daher beschließen:
Die Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte OÖ fordert das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft auf, einen Rechtsanspruch für Leiharbeiter*innen zu schaffen, nach 18 Monaten Tätigkeit innerhalb eines Unternehmens von diesem übernommen zu werden. 
Weiters sollen Betriebe, welche Leiharbeiter*innen anstellen, maximal fünf Prozent der Belegschaft in dieser Form beschäftigen dürfen. 
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